
Änderungen Baugesuchprozess ab 1. Oktober 2020 

 

Die Baugesuchszentrale und die Planungsgeschäftszentrale digitalisieren ab dem 1. Oktober 2020 alle 
eingehenden Unterlagen. Damit wird die heutige Papierzirkulation durch alle kantonalen Fachstellen der 
Vergangenheit angehören, was sich positiv auf die Bearbeitungsfristen auswirken sollte. Für einen 
effizienten Scanvorgang bitten wir Sie, folgende Punkte zu beachten: 
 

Neue Formulare 
 

 
 
Zur Automatisierung des Scanvorgangs 
werden Formulare mit einem Strichcode 
benötigt – diese stehen bereits heute zur 
Verfügung. Eine ständig aktualisierte 
Zusammenstellung ist online abrufbar. 
Inskünftig können bei den eingereichten 
Unterlagen nur noch aktuelle Formulare 
akzeptiert werden. Die alten Formulare 
können ab dem 1. Oktober 2020 nicht mehr 
verarbeitet werden. 
 
 

Form der Unterlagen 
 
Die Unterlagen sind nur in loser Form und auf weissem 
Papier gedruckt einzureichen. 
 

 
 

Es spielt keine Rolle, ob die Unterlagen ein- oder beidseitig 
bedruckt sind. Die Unterlagen sind im Format A4 oder A3, 
Pläne nicht grösser als A0 einzureichen. 
 

 
 


